
Niederschrift 

zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates  

der Gemeinde Crossen an der Elster  

am 17. Juni 2024 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Beginn der Sitzung:   19:00 Uhr Ende der Sitzung: 20:05 Uhr 
 
Der Gemeinderat umfasst 13 Mitglieder, davon sind  12 anwesend: 
 

Bürgermeister: Herbert Zimmermann  
 

Gemeinderatsmitglieder: Uwe Berndt, Ralf Dölle, Christoph Franke, Andreas Handwerck, 
Dominik Heller, Jörg Henke, Marco Holze, Chris Laube, Jens Lihs, 
Jan Pätzold, Julius Stummhöfer 

 

Es fehlt entschuldigt: Annett Herbst 

Außerdem sind anwesend: Herr Altner, 8 Bürger 

Schriftführung: Frau Baas 
 
 

SITZUNGSVERLAUF: 
 

TOP 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen La-
dung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 

 

Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung mit den besten Glückwün-
schen an die Neu- bzw. Wiedergewählten. 
 

Die Einladung mit der Tagesordnung war den Mitgliedern des Gemeinderats fristgerecht und ord-
nungsgemäß zugegangen.  
 

 
TOP 2: Verpflichtung der Gemeinderatsmitglieder  

§ 24 Abs. 2 ThürKO verlangt, dass die Gemeinderatsmitglieder in der ersten nach ihrer Wahl 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom Bürgermeister auf die gewissenhafte 
Erfüllung ihrer Pflichten durch Handschlag zu verpflichten sind.  
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass ein Gemeinderatsmitglied, das diese Verpflichtung ver-
weigert, sein Amt verliert. Er gibt jedem einzelnen Gemeinderatsmitglied die Hand mit den Wor-
ten: "Ich verpflichte Sie hiermit zur gewissenhaften Erfüllung Ihrer Pflichten". 
 
 
TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 

Von den 13 Mitgliedern des Gemeinderates sind 12 anwesend; somit ist die Versammlung be-
schlussfähig. 
 

Die Tagesordnung war den Mitgliedern des Gemeinderats mit der Einladung zugegangen. Es 
erfolgen keine Anmerkungen oder Änderungen; die Tagesordnung wird in der folgenden Form 
einstimmig genehmigt: 
 

TAGESORDNUNG: 
 

Öffentlicher Teil: 
TOP 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
TOP 2: Verpflichtung der Gemeinderatsmitglieder 
TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
TOP 4: Beschluss zur Geschäftsordnung  
TOP 5: Wahl des Gemeinderatsvorsitzenden 
TOP 6: Wahl der Beigeordneten  
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TOP 7: Bestellung der Mitglieder der Ausschüsse  
TOP 8: Bestellung der Mitglieder und Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung (VG)  
TOP 9: Mitteilungen und Verschiedenes 
 9.1 Information zum Arbeitsstand „Machbarkeitsstudie Elstertal, Teil 2“ 

 
 
TOP 4: Beschluss zur Geschäftsordnung  

Der neu gewählte Gemeinderat hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. Da aber die alte Ge-
schäftsordnung grundsätzlich und gleichzeitig mit der Hauptsatzung überarbeitet werden muss, 
sind dieser Einladung beide „alte Fassungen“ beigelegt, damit jeder zunächst auf dem aktuellen 
Stand ist und in der nächsten Sitzung des HFA über die erforderlichen / gewünschten Änderun-
gen beraten werden kann. 
Da aber eine Geschäftsordnung vorliegen muss, empfiehlt es sich – bis zur Fertigstellung der 
neuen Geschäftsordnung – die alte für anwendbar zu erklären. 
 

Beschluss – Nr. 19 / 2024: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt die Geschäftsordnung in der 
vorliegenden Form. 
Der Beschluss wird mit 12 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 
 
 
TOP 5: Wahl des Gemeinderatsvorsitzenden 

Für die Funktion des Gemeinderatsvorsitzenden wird Herr Julius Stummhöfer vorgeschlagen. 
Gewählt wird geheim mit Stimmzetteln. 
Von den 12 abgegebenen Stimmzetteln ist einer nicht gekennzeichnet, auf zweien wurde Herr 
Lihs handschriftlich hinzugefügt. Herr Stummhöfer wird mit 9 gültigen Stimmen zum Gemeinde-
ratsvorsitzenden gewählt. Er nimmt die Wahl und zugleich seine neue Funktion an. Er bedankt 
sich bei den Anwesenden, gratuliert allen gewählten Gemeinderatsmitgliedern und erinnert kurz 
an seinen bisherigen Werdegang im Gemeinderat. 
 
 
TOP 6: Wahl der Beigeordneten  

Herr Berndt stellt den Antrag, heute nur den Ersten Beigeordneten zu wählen und mit der Wahl 
des Zweiten abzuwarten, was in der zu überarbeitenden neuen Hauptsatzung geregelt wird. 
Der Gemeinderatsvorsitzender weist darauf hin, evtl. Geschäftsordnungsanträge erst dann zu 
stellen, wenn der TOP aufgerufen wird. 
Man vollzieht die Wahl des Ersten Beigeordneten. Vorgeschlagen werden Herr Andreas Hand-
werck und Herr Uwe Berndt; gewählt wird geheim mit Stimmzetteln. 
Von den 12 abgegebenen Stimmen ist eine ungültig. Von den 11 gültigen Stimmen entfallen auf 
Herrn Handwerck 8 Stimmen und auf Herrn Berndt 3. Somit ist Herr Handwerck zum Ersten Bei-
geordneten gewählt – er nimmt die Wahl an. 
 
Zur Wahl des Zweiten Beigeordneten stellt Herr Berndt den Antrag zur Geschäftsordnung, die 
Wahl zu vertagen. Der Antrag wird mit 3 Stimmen dafür und 9 Gegenstimmen abgelehnt. 
Man vollzieht die Wahl des Zweiten Beigeordneten. Vorgeschlagen wird Herr Julius Stummhöfer; 
gewählt wird geheim mit Stimmzetteln. 
Von den 12 abgegebenen Stimmen sind 3 ungültig. Herr Stummhöfer wird mit allen 9 gültigen 
Stimmen zum Zweiten Beigeordneten gewählt – er nimmt die Wahl an. 
Nach Rückfrage erklärt Herr Altner, dass die Vereidigung der beiden Beigeordneten erst mit der 
Übergabe der Ernennungsurkunde zu erfolgen hat. Da diese nicht vorliegen muss die Vereidi-
gung verschoben werden. 
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TOP 7:  Bestellung der Mitglieder der Ausschüsse  
 
Beschluss – Nr. 20 / 2024: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt, den Haupt- und Finanzaus-
schuss wie folgt zu besetzen: 

Mitglied    Vertreter   
1. Uwe Berndt   Annett Herbst 
2. Marco Holze   Jan Pätzold 
3. Jörg Henke   Andreas Handwerck 
4. Jens Lihs   Andreas Handwerck  
5. Ralf Dölle   Christof Franke 
6. Julius Stummhöfer  Dominik Heller 

Der Beschluss wird mit 12 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 

 
Beschluss – Nr. 21 / 2024: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt, den Ordnungs- und Bauaus-
schuss wie folgt zu besetzen: 

Mitglied    Vertreter   
1. Marco Holze    Uwe Berndt    
2. Annett Herbst   Jan Pätzold 
3. Andreas Handwerck  Jörg Henke    
4. Jens Lihs   Jörg Henke 
5. Chris Laube    Ralf Dölle    
6. Dominik Heller   Julius Stummhöfer 

Der Beschluss wird mit 12 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 

 

Beschluss – Nr. 22 / 2024: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt, den Sozial-, Kultur-, Sport- 
und Tourismusausschuss wie folgt zu besetzen: 

Mitglied    Vertreter   
1. Annett Herbst    Marco Holze     
2. Jan Pätzold   Uwe Berndt    
3. Jens Lihs   Jörg Henke 
4. Andreas Handwerck  Jörg Henke 
5. Christof Franke   Chris Laube     
6. Julius Stummhöfer  Dominik Heller 

Der Beschluss wird mit 12 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 

 
 
TOP 8: Bestellung der Mitglieder und Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung 

(VG)  
 
Beschluss – Nr. 23 / 2024: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt, folgende Personen / Stellver-
treter in die Gemeinschaftsversammlung der VG zu entsenden: 

Mitglied    Vertreter   
1. Herbert Zimmermann   Andreas Handwerck  
2. Andreas Handwerck  Jörg Henke   
3. Uwe Berndt   Marco Holze    

Der Beschluss wird mit 12 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 
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TOP 9: Mitteilungen und Verschiedenes 

  
9.1 Information zum Arbeitsstand „Machbarkeitsstudie Elstertal, Teil 2“ 

Der Bürgermeister informiert, dass sowohl Herr Bierbrauer und Herr Lüdtke verhindert sind und 
dass somit dieser TOP in die nächste Sitzung verschoben wird. 
 
Sitzungsplan 
Auf Nachfrage von Herrn Berndt informiert der Bürgermeister, dass für die Sommerferien keine 
Sitzungen geplant sind und der Sitzungsplan für das restliche Jahr bis zur nächsten Sitzung (5. 
oder 12. Aug.) erarbeitet wird. 
 
Elsterfloßgraben 
Der Bürgermeister informiert über eine erneute Begehung mit dem ZWE, der Unt. Naturschutz-
behörde, der Unt. Wasserbehörde, Herrn Trübger (VG) und ihm selbst bei der trotz Bedenken 
der Gemeinde der Schutz des Bibers immer noch Priorität hat. 
 
Einlaufbauwerk 
Der Bürgermeister informiert, dass die Klinker am Einlaufbauwerk teilweise fehlen und Ausbes-
serungsarbeiten durchgeführt werden müssen. 
 
 


